
 

 

Datenschutz 
 
 

Informationen zur Umsetzung datenschutzrechtlicher 
Vorgaben nach Art. 12 bis 14 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verarbeitet zum Zwecke der Ermittlung, Aufdeckung, 
Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der 
Strafvollstreckung personenbezogene Daten. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, 
 

- an wen Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte oder bei Fragen zum Datenschutz 
wenden können,  

- auf welcher Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,  

- wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und  

- welche Rechte Sie nach dem Datenschutzrecht gegenüber der Justiz haben.  
 
 
Die in diesen Hinweisen bezeichneten Gesetze können Sie im Internet unter 
http://www.gesetze-im-internet.de (Bundesrecht), http://www.gesetze-bayern.de 
(Landesrecht Bayern) und http://eur-lex.europa.eu/ (Recht der Europäischen Union) in der 
jeweils geltenden Fassung abrufen.  
 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich 
wenden?  
 

a) Verantwortliche Stelle  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet durch die  
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg,  
Tel. 0911 321-01. 
 
b) Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutzrecht: der behördliche 
Datenschutzbeauftragte  
 
Es gibt eine für den Datenschutz zuständige Person, an die Sie sich bei 
datenschutzrechtlichen Fragen wenden können:  
 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@sta-nfue.bayern.de 
Tel. 0911 321-2507 
 
Diese Person ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. 
Sie kann Ihnen keinerlei Auskunft zum Gerichtsverfahren geben und keine 
Rechtsberatung erteilen.  

 
 
2. Datenverarbeitung beim Besuch dieser Internetseite 
 
Der Web-Server der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird durch das Bayerische 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (webmaster@bayern.de), 
St.-Martin-Str. 47, 81541 München, Postanschrift: 81532 München, betrieben. 

mailto:datenschutzbeauftragter@sta-nfue.bayern.de
mailto:webmaster@bayern.de


 

 

Bei jeder Anforderung einer Internetdatei werden folgende Zugriffsdaten im Bayerischen 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung gespeichert: 
 

• die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 

• der Name der aufgerufenen Datei und die übertragene Datenmenge (angefragte URL 
inklusive Query-String, Größe in Byte) 

• das Datum und die Uhrzeit der Anforderung (Zeitstempel) 

• der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 

• die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten 
Betriebssystems 

• die IP-Adresse des anfordernden Rechners 
 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu technischen oder statistischen Zwecken 
benötigt; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in 
Auszügen, findet nicht statt. 
 
Im Informationsangebot der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth können Cookies oder JAVA-
Applets verwendet werden. Die Verwendung dieser Funktionalitäten kann durch 
Einstellungen des Browserprogramms vom jeweiligen Nutzer ausgeschaltet werden. 
 
Nach Auswertung der jährlichen Zugriffe werden die protokollierten Daten gelöscht. Die 
Auswertung erfolgt monatlich und jährlich, die Löschung erfolgt jeweils im Januar des 
Folgejahres. Auswertung und Löschung erfolgen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz. 
 
Zeitlich begrenzte Nutzerdaten (Cookies) werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert, 
wenn der Nutzer dies zur Erhöhung seines Komforts wünscht (dies betrifft die Speicherung 
des vom Nutzer evtl. ausgewählten CSS für die Kombination Hintergrund- / Schriftfarbe). 
Diese Speicherung kann vom Nutzer jederzeit durch entsprechende Einstellung des 
Internetbrowsers rückgängig gemacht bzw. verhindert werden. 
 
 
3. Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welcher 
Rechtsgrundlagen?  
 
Die Justiz hat umfassende Zuständigkeiten. Unsere Verfahren betreffen nahezu alle 
erdenklichen Lebenslagen. Ihre personenbezogenen Daten werden nur verarbeitet, soweit 
dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der Justiz bzw. der Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben.  
 
Rechtsgrundlage der mit der Erfüllung der Aufgaben und Befugnisse der Organe der 
Rechtspflege verbundenen Datenverarbeitungsvorgänge sind in erster Linie die 
einschlägigen Vorschriften der jeweiligen Verfahrensordnungen, im Bereich der 
Staatsanwaltschaften die Strafprozessordnung (StPO), zudem Art. 4 Abs. 1 des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG) und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Besondere Kategorien personenbezogener Daten (wie z.B. 
Gesundheitsdaten) werden von uns auf der Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f 
DSGVO und der jeweiligen Rechtsgrundlagen verarbeitet, soweit dies im Rahmen unserer 
justiziellen Tätigkeit erforderlich ist. Im Übrigen gilt für die bayerische Justiz ergänzend das 
Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG). 
 
In Verfahren betreffend die Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung gelten statt der 
Datenschutzgrundverordnung die für diese Verfahren jeweils einschlägigen, besonderen 
Verfahrensvorschriften. Diese finden sich etwa in der Strafprozessordnung (StPO), dem 



 

 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), dem Einführungsgesetz zum 
Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG); dem Strafvollzugsgesetz (StVollzG), dem 
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) und dem Straßenverkehrsgesetz (StVG). 
 
Nach Abschluss des Verfahrens können die Daten zur Erfüllung anderer gesetzlicher 
Pflichten verarbeitet werden, etwa um gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nachzukommen. 
Es gelten dann die Vorschriften der DSGVO sowie des BayDSG. 
 
Auch zu anderen als den genannten Zwecken werden Ihre personenbezogenen Daten nur 
weiterverarbeitet, wenn es eine gesetzliche Grundlage für die jeweilige Datenverarbeitung 
gibt, beispielsweise zur Wahrnehmung der Aufgabe einer anderen Behörde, oder wenn Sie 
in eine solche Weiterverarbeitung vorher ausdrücklich eingewilligt haben.  
 
 
4. Aus welchen Quellen stammen Ihre personenbezogenen Daten?  
 
Die Justiz kann Ihre personenbezogenen Daten nicht nur bei Ihnen als betroffener Person 
erheben, sondern auch bei anderen Stellen und Personen, zum Beispiel bei 
Verfahrensbeteiligten oder bei Zeugen, Sachverständigen oder durch Anforderung von 
Auskünften oder Akten bei anderen Behörden und Gerichten. Die Rechtsgrundlagen hierfür 
ergeben sich insbesondere aus der maßgeblichen Verfahrensordnung.  
 
 
5. Wem gegenüber werden Ihre personenbezogenen Daten offengelegt?  
 
Die Justiz legt Ihre personenbezogenen Daten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
Dritten gegenüber nur auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften offen oder wenn eine 
ausdrückliche Einwilligung Ihrerseits vorliegt.  
 

a) Innerhalb der Justiz erhalten nur diejenigen Personen Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten, die mit der Durchführung des Verfahrens oder nach 
dessen Abschluss mit der Führung und Aufbewahrung der Verfahrensakten betraut 
sind, in dem Ihre Daten verfahrensrelevant sind. Dies sind zum Beispiel die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die in 
dem jeweiligen Verfahren eine Entscheidung zu treffen haben, sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sie unterstützenden Serviceeinheiten.  
 
Für die Erledigung unserer Aufgaben benutzen wir IT-gestützte Fachverfahren 
(Software), in die Ihre Daten eingegeben werden. Dabei arbeiten wir auf gesetzlicher 
Grundlage auch mit anderen Stellen der Landesverwaltung zusammen, die 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten. Diesen werden Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, offengelegt.  
 
In Verfahren, in denen Kosten anfallen, können wir Ihre Daten im notwendigen 
Umfang an die Landesjustizkasse Bamberg übermitteln, damit diese ihrer Aufgabe 
der Beitreibung von Justizkosten nachkommen kann. 
 
Anderen Staatsanwaltschaften und Gerichten werden personenbezogene Daten nur 
übermittelt, soweit es für unsere oder deren gesetzliche Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 
 
 
b) An Stellen außerhalb der Justiz übermitteln wir personenbezogene Daten im 
Einzelfall, soweit es für unsere oder deren Aufgabenerfüllung erforderlich ist, etwa an: 

- Beteiligte des Verfahrens, in dem Ihre personenbezogenen Daten erhoben 
worden sind, soweit es für die Durchführung des Verfahrens erforderlich ist;  



 

 

- nach der jeweiligen Verfahrensordnung in einem Verfahren hinzuzuziehende 
Personen, zum Beispiel Sachverständige oder Dolmetscher. Zeugen 
gegenüber werden Ihre personenbezogenen Daten offengelegt, soweit es für 
die Durchführung des Verfahrens erforderlich ist;  

- andere Staatsanwaltschaften und Gerichte, soweit es für deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist;  

- Behörden zu unserer und zu deren gesetzlicher Aufgabenerfüllung, etwa an 
Ausländer- und Sicherheitsbehörden;  

- andere Personen in Verfahren, welche die bei der Justiz geführten Register 
betreffen, wie beispielsweise das Handelsregister und das Grundbuch, nach 
den dafür geltenden Vorschriften, oder andere Personen, die nach der 
jeweiligen Verfahrensordnung akteneinsichts- oder auskunftsberechtigt sind.  

 
 
6. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?  
 
Personenbezogene Daten, die im Rahmen eines Verfahrens erhoben wurden, werden in die 
Verfahrensakten aufgenommen. Die Speicherfristen für die Verfahrensakten bestimmen sich 
nach der Aufbewahrungsverordnung (AufbewV). Die Aufbewahrungsfristen sind 
entsprechend der Erfordernisse in den verschiedenen Verfahrensarten unterschiedlich lang. 
Für die Strafsachen der Staatsanwaltschaften sind die Aufbewahrungsfristen in § 1 AufbewV 
in Verbindung mit Teil 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 der Anlage zur AufbewV geregelt. 
 
 
7. Sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen?  
 
Grundsätzlich müssen Sie nur die Daten bereitstellen, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir nach anderen 
Gesetzen verpflichtet sind.  
 
Besteht nach der maßgeblichen Rechtsgrundlage eine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten, richten sich die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Pflicht 
nach deren Regelungen.  
 
 
8. Ihre Rechte als betroffene Person gegenüber der bayerischen Justiz  
 
Um Ihre personenbezogenen Daten wirksam zu schützen, gewährt Ihnen das 
Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der bayerischen Justiz geltend 
machen können:  
 

a) Recht auf Auskunft 
 
Sie haben ein Recht auf Auskunft darüber, ob wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten. Ist dies der Fall, haben Sie Anspruch auf weitere Informationen. Zudem 
erhalten Sie auf Antrag grundsätzlich Auskunft darüber, ob und wenn ja, welche Ihrer 
personenbezogenen Daten wir von Amts wegen an andere Stellen übermittelt haben. 
Das Auskunftsrecht wird durch das Recht Dritter am Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten oder andere entgegenstehende Rechte beschränkt. So 
besteht das Auskunftsrecht etwa im Bereich der Strafrechtspflege nur eingeschränkt, 
da die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten nicht gefährdet werden darf. 
 
b) Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
 



 

 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten und die 
Vervollständigung unvollständiger Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - 
zu verlangen. 
 
Ein Recht auf Löschung personenbezogener Daten steht Ihnen insbesondere dann 
zu, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht oder nicht mehr 
zulässig ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Aufbewahrungsfristen für 
die betreffenden Verfahrensakten abgelaufen sind, wobei wir dann die Akten von 
Amts wegen unaufgefordert vernichten. Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer 
Einwilligung beruht, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierdurch bleibt 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung unberührt.  
 
Können wir Ihre personenbezogenen Daten wegen entgegenstehender, gesetzlich 
geregelter Gründe nicht löschen, haben Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Recht darauf, dass wir Ihre Daten nur noch eingeschränkt verarbeiten. Außerhalb 
des Bereichs der Strafrechtspflege besteht zudem unter den Voraussetzungen von 
Art. 18 DSGVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 
 
c) Recht auf Widerspruch, Art. 21 DSGVO 
 
Außerhalb des Bereichs der Strafrechtspflege haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das 
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. 
Wir dürfen in einem solchen Fall die Verarbeitung Ihrer Daten nur fortsetzen, wenn 
ein zwingender Grund vorliegt. Ein zwingender Grund kann sich insbesondere aus 
Gesetzen ergeben, die der Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen oder uns zur fortgesetzten Verarbeitung 
zwingen, das können etwa gesetzliche Aktenaufbewahrungsfristen oder andere 
besondere gesetzliche Regelungen wie beispielsweise § 12d Absatz 3 GBO oder § 
36 BDSG sein. 
 

9. Ihr Recht auf Beschwerde bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Mit Ihrem Anliegen 
bezüglich Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. Es steht Ihnen aber auch frei, sich mit einer Beschwerde an den  
 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz  
Wagmüllerstraße 18,  
80538 München 
Tel 089 212672-0 
Fax 089 212672-50 
E-Mail poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html 
 
zu wenden. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz ausschließlich die 
datenschutzrechtliche Aufsicht über die Gerichte und Staatsanwaltschaften innehat und eine 
Aufsicht auch nur ausübt, soweit die Gerichte nicht rechtsprechend tätig werden. 
 
 
 

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html

